
1548 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Umweltausschusses 

über die Regierungsvorlage (1537 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Ozon­

gesetz, BGBl. Nr. 210/1992, geändert wird 

und 
über den Antrag 548/ A der Abgeordneten 
Mag. Karl Schweitzer und Genossen zur 
Änderung des Bundesgesetzes über Maßnah­
men zur Abwehr der Ozonbelastung und die 
Information der Bevölkerung über hohe 
Ozonbelastungen, mit dem das Smogalarm­
gesetz, BGBl. Nr.38/1989, geändert wird 

(Ozongesetz ) 
SOWIe 

über den Antrag 567/ A(E) der Abgeordneten 
Mag. Karl Schweitzer und Genossen betref­
fend Verschärfung der internationalen Abgas-

vorschriften 

Das derzeit in Kraft befindliche Ozongesetz 
wurde im Rahmen der parlamentarischen Beratun­
gen von einem Informationsgesetz zu einem 
Maßnahmengesetz erweitert, das in seiner Struk­
tur Parallelen zum Smogalarmgesetz (BGBI. 
Nr. 38/1989, in der Fassung BGBI. Nr. 210/ 
1992) aufweist. Auf Grund der Umstrukturierung 
ergaben sich beim Vollzug des Ozongesetzes 
Probleme, die durch die nun vorliegende Regie­
rungsvorlage beseitigt werden sollen. 

Die Abgeordneten Mag. Karl Sc h w ei t zer 
und Genossen haben am 26. Mai 1993 den 
Antrag 548/ Azur Anderung des Bundesgesetzes 
über Maßnahmen zur Abwehr der Ozonbelastung 
und die Information der Bevölkerung über hohe 
Ozonbelastungen eingebracht. Der Antrag wurde 
dem Umweltausschuß zugewiesen und erstmals in 
seiner Sitzung am 29. Juni 1993 in Verhandlung 
gezogen und nach der Berichterstattung durch 
Abg. Mag. Karl S c h w e i tZ e r vertagt. 

Weiters haben die Abgeordneten Mag. Karl 
Schweitz~r und Genossen am 17. Juni 1993 
den Entschließungsantrag 567/ A(E) betreffend 

Verschärfung der internationalen Abgasvorschrif­
ten eingebracht und im wesentlichen wie folgt 
begründet: 

"Durch die Ostöffnung ist in Österreich sowohl 
das Verkehrsaufkommen als auch die Menge der 
Abgasemissionen gewaltig gestiegen, da die -
verglichen mit unseren Nachbarstaaten - an sich 
korrekten Normen und Standards bezüglich 
Sicherheit und Schadstoffausstoß in Österreich 
nur auf österreichische, nicht aber auf ausländi­
sche Kraftfahrzeuge angewendet werden. 

Auf Grund des geltenden Kraftfahrgesetzes bzw. 
der übereinkommen von Paris, Genf und Wien 
erscheint eine Gleichbehandlung in- und auslän­
discher Kraftfahrzeuge hinsichtlich Abgaskontrol­
len derzeit nicht durchsetzbar, da diese 
internationalen Abkommen vorsehen, daß jedes 
Fahrzeug in dem Zustand, in dem es in seinem 
Heimatland zugelassen ist, in jedem der Unter­
zeichnerstaaten ebenfalls fahren darf. 

Anläßlich des Beitritts Österreichs zum überein­
kommen im Jahre 1982 wurde leider kein 
diesbezüglicher Vorbehalt angemeldet, da die 
Entwicklung der Verkehrslawine in diesem exor­
bitanten Ausmaß nicht absehbar war. Die einzig 
zielführende Lösung ist daher die Neuverhandlung 
der fraglichen Textpassagen, sei es durch Vor­
schlag strengerer internationaler Abgasvorschriften, 
womit ein weltweiter Beitrag zum Umweltschutz 
geleistet würde, oder durch eine von österreichi­
scher Seite vorgenommene Kündigung des über­
einkommens mit anschließendem Wiederbeitritt, 
allerdings unter Vorbehalt des Zurückweisungs­
rechtes von in anderen Staaten zugelassenen 
Kraftfahrzeugen, die nicht den österreichischen 
Standards entsprechen. 

Ein diesbezüglicher FPÖ-Antrag [371 / A(E) vom 
9. Juli 1992] wurde vom Verkehrsausschuß abge­
lehnt. Die Bundesministerin für Umwelt, Jugend 
und Familie gab dem Erstunterzeichner anläßli~h 
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der mündlichen Fragestunde am 16. Juni 1993 die 
Zusage, sich für eine Änderung der internationalen 
übereinkommen über den Straßenverkehr zwecks 
Reduzierung der Abgasemissionen, vor allem in 
Österreich, einzusetzen." 

Der Umweltausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage sowie die Anträge 5481 A und 
5671 A(E) in seiner Sitzung am 23. März 1994 in 
Verhandlung gezogen. über die Regierungsvorlage 
1537 der Beilagen berichtete der Abgeordnete 
Johann Sc h u S t e r und über den Entschließungs­
antrag 5671 A(E) der Abgeordnete Ing. Gerulf 
Murer. 

An der anschließenden Debatte beteiligten sich 
die Abgeordneten J osef Art hol d, Monika 
L a n g t hai e r, Friedrich Sv i hai e k, Mag. Karl 
Sc h w e i t zer, Dipl.-Ing. Richard Kai s e rund 
Walter Mur aue r sowie die Bundesministerin für 
Umwelt, Jugend, und Familie Maria Rau c h­
K a 11 a t. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Johann Schuster 

Berichterstatter 

Der Antrag 5481 A ist durch die Beschlußfassung 
über die Regierungsvorlage miterledigt. 

Ein von Abgeordneten Mag. Karl S c h w e i t -
zer eingebrachter Entschließungsantrag betref­
fend Erarbeitung eines Vertrages zwischen der 
Republik Österreich und der Slowakischen Repu­
blik hinsichtlich grenzüberschreitender Ozonbela­
stungen fand nicht die Zustimmung der 
Ausschußmehrhei t. 

Der Entschließungsantrag 5671 A(E) fand eben­
falls nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde 
Abgeordneter Johann Sc h u S t e r gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Umweltausschuß somit den An tr a g, der Natio­
nalrat wolle 

1. dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (1537 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen; 

2. diesen B e r ich t zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1994 03 23 

Mag. Karl Schweitzer 

Obmann 
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